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In diesem Kapitel beschreiben wir, was alles zu den 

sonstigen Einkünften zählt – auch Ihre gesetzliche  

Rente – und wie die Rentenfreibeträge ermittelt werden.

Welche sonstigen  
Einkünfte haben Sie? 

IIn der 7. und letzten Einkunftsart (p Seite 

15) ist unter dem Oberbegriff „sonstige Ein­

künfte“ alles zusammengefasst, was auch 

noch der Besteuerung unterliegt, beispiels­

weise:

„§ 22 EStG Arten der sonstigen Einkünfte 

Sonstige Einkünfte sind […] 

1.a) aa) Leibrenten und andere Leistun­

gen, die aus der gesetzlichen Renten­

versicherung, den landwirtschaftlichen 

Alterskassen, den berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen […] 

bb) [...] bei denen in den einzelnen  

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des 

Rentenrechts enthalten sind. Auf  

Antrag auch für Leibrenten […] bis 

31.12.2004 […]. 

Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags­ 

anteil) ist aus der nachstehenden  

Tabelle zu entnehmen.

1a. Einkünfte aus Unterhaltsleistungen, 

soweit sie nach § 10 (1) Nr.1 vom Geber 

abgezogen werden können […]

 

2. Einkünfte aus privaten Veräuße­

rungsgeschäften im Sinne des § 23.[…] 

 

3. […] Einkünfte aus gelegentlichen Ver­

mittlungen und aus der Vermietung  

beweglicher Gegenstände. Solche Ein­

künfte sind nicht einkommensteuer­

pflichtig, wenn sie weniger als 256,­ € 

im Kalenderjahr betragen haben. Über­

steigen die Werbungskosten die Ein­

nahmen, so darf der übersteigende  

Betrag bei der Ermittlung des Einkom­

mens nicht ausgeglichen werden […]. 

[…]

5. Leistungen aus Altersvorsorgever­ 

trägen […].“
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Rente ist nicht gleich Rente

Fast alle Renten werden Ihnen als „Brutto­ 

Renten“ bescheinigt, jedoch als „Netto­Ren­

ten“ überwiesen. In der Regel wird vom Ren­

tenträger für Sie Kranken­ und Pflegever­ 

sicherung einbehalten. Diese gezahlten Bei­

träge sind steuerlich „Sonderausgaben“ (p 

Seite 108, Sonderausgaben) und als solche 

auf der Anlage Vorsorgeaufwand einzutra­

gen. Zur Berechnung der steuerpflichtigen 

Rentenanteile gehen Sie stets von den Brut­

to­Renten­Werten aus.

Gesetzliche Renten

Bei der Papier­Steuererklärung werden alle 

Eintragungen zu diesen Renten in der An-

lage R (Musterformular p Seite 212 f.) ge­

macht. Ehepartner füllen jeweils ein eigenes 

Formular R aus. Mit der ersten Rubrik sind, 

vereinfacht ausgedrückt, die „normalen“ ge­

setzlichen Renten gemeint. Während der lan­

gen Jahre Ihrer Berufstätigkeit haben Sie und 

Ihr Arbeitgeber die Beiträge zur Rentenver­

sicherung jeweils zur Hälfte einbezahlt. Bis 

2005 waren diese Renten bei der Auszahlung 

meist steuerfrei. Ab 2005 werden nun auch 

diese Renten besteuert, und zwar schritt­

weise bis zum Jahr 2040 nach dem sogenann­

ten Kohortenprinzip. Eine „Kohorte“ war 

einst eine militärische Einheit im antiken 

Römischen Reich – eine genau definierte ge­

schlossene Gruppe von Kriegern. Die Eintei­

lung der Rentner erfolgt auch in Einheiten. 

Die erste Kohorte bilden die Rentner, die be­

reits vor oder in 2005 Rente bezogen haben. 

Die zweite Kohorte sind die Rentner mit Ren­

tenbeginn 2006, die dritte Kohorte die „Neu­

rentner“ aus dem Jahr 2007 usw. bis 2040 (p 

Tabelle Seite 65).

Durch dieses ausgefeilte System sollen stu­

fenweise auch die gesetzlichen Renten der 

„nachgelagerten Besteuerung“ unterworfen 

werden. Nachgelagert bedeutet, die Besteu­

erung erfolgt jeweils in dem Jahr, in dem die 

Beträge auch zur Auszahlung kommen. Ähn­

lich wie der Versorgungsfreibetrag der Pen­

sionen (p Seite 45) abgeschmolzen wird, 

wird bei den gesetzlichen Renten der Besteu­

erungsanteil jährlich um ein bis zwei Pro­

zentpunkte erhöht. Durch das Kohorten­ 

prinzip wird – abhängig vom Jahr des Ren­

tenbeginns – Ihr steuerfreier Anteil der Rente 

ermittelt. Für die Rentner mit Rentenbeginn 

in 2005 (oder früher) bleiben 50 Prozent der 

gesetzlichen Rente frei – und zwar bis zum 

Ende dieser Rentenzahlungen. Eine Rent­

ner­Kohorte hat also jeweils den Prozentsatz 

des steuerpflichtigen Rentenanteils gemein­

sam. Diesen Besteuerungsanteil sehen Sie in 

der Tabelle (p Seite 65). Die Rentner­Kohorte 

2040 muss demnach die Rente zu 100 Pro­

zent der Steuer unterwerfen. Die steuerfreien 
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Beträge werden sozusagen bis zum Ende der 

Rentenzahlungen „eingefroren“. Sie werden 

anteilig sogar weitergeführt bei Hinterblie­

benenrenten (Witwer­/Witwenrenten). Jahr 

des Rentenbeginns ist dann jeweils das Jahr, 

in dem die Ursprungsrente begonnen hat.

Beispiel:  

p  Rentenbeginn 2003 (Kohorte 2005)  

mit Rentenzahlung in 2005: 

18.000 € x 50 % = steuerpflichtiger  

Anteil 9.000 €; steuerfreier Anteil  

somit auch 9.000 €.

p  Rentenbeginn 1.1.12 (Kohorte 2012)  

mit Rentenzahlung in 2012:

 18.000 € x 64 % = steuerpflichtiger  

  Anteil 11.520 €; somit steuerfreier  

Anteil nur noch 6.480 €.

p  Rentenbeginn 1.1.19 (Kohorte 2019)  

mit Rentenzahlung in 2019: 

18.000 € x 78 % = steuerpflichtiger  

Anteil 14.040 €; somit steuerfreier  

Anteil nur noch 3.960 €. 

Sobald Sie wissen, welcher Rentner­Kohorte 

Sie angehören, können Sie Ihren persön­ 

lichen Freibetrag ermitteln. Die Renten­ 

erhöhungen unterliegen einer besonderen 

Berechnung. Es hilft leider gar nicht, anhand 

Ihrer Kontoauszüge die ausgezahlte Rente zu 

ermitteln. Sie benötigen den Brutto­Renten­

betrag und noch etliche weitere Angaben.   
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Ab 2020 ist das Formular „R“ neu gestaltet 

worden. Dort werden nur noch die gesetz­

lichen Renten aus der gesetzlichen Renten­

versicherung, der landwirtschaftlichen Al­

terskasse und den berufsständischen Versor­

gungseinrichtungen eingetragen. Hinzu   

kommen eigene, zertifizierte Basisrenten­

verträge (Rürup­Verträge) sowie sonstige pri­

vate Leib renten aus dem Inland (p Seite 69).

Für derartige Renten aus dem Ausland 

gibt es das neue Formular R­AUS (p Seite 

214 f.). Dieses Formblatt ähnelt dem Formu­

lar „R“ – allerdings sind keine Felder grün 

hinterlegt. Das bedeutet, es werden keine 

Zah len elektronisch an das Finanzamt über­

mittelt. 

Wenn Sie sich von Ihrer Rentenanstalt 

alljährlich eine Bescheinigung für die Steuer 

zuschicken lassen (p Abbildung Seite 66 f.), 

haben Sie es mit den Eintragungen bei der 

Steuererklärung recht einfach. Die Beschei­

nigungen von den gesetzlichen Rentenver­

sicherungsträgern erhalten Sie beim ersten 

Mal nur auf Anforderung. Das kostet Sie ein­

malig etwas Mühe, weil für jede Rente eine 

eigene Bescheinigung geordert werden muss; 

beispielsweise Witwenrente bei der Bundes­ 

knappschaft, eigene gesetzliche Rente bei der 

Deutschen Rentenversicherung Westfalen 

usw. Sie können die Bescheinigung telefo­

nisch, meist über eine 0800er­Hotline, oder 

per E­Mail anfordern. Wenn aber einmal Ihre 

Bestellung der Jahresbescheinigung für die 

Steuer korrekt bearbeitet wurde, erfolgt die 

Zusendung in den Folgejahren in der Regel 

reibungslos. Der Aufwand lohnt sich, denn 

auf der Jahresbescheinigung für das Finanz­

amt sind Art der Rente, Rentenbeginn, Jah­

resbruttorente, Anpassungsbetrag, Kranken­ 

und Pflegekassenbeiträge aufgeführt. Es wer­

den Ihnen sogar die entsprechenden Zeilen 

in der Anlage R zur Eintragung bei der Steu­

ererklärung „mitgeliefert“. Es gibt noch wei­

tere Rentenbescheinigungen, die mitunter 

irrtümlich verschickt werden. Die sind je­

doch für Ihre Steuererklärung wenig hilf­

reich: Sie benötigen die „Mitteilung zur Vor­

lage beim Finanzamt“. 

P  Tipp Deutsche Rentenversicherung 

Informationen zu Ihrer persönlichen 

Rente erhalten Sie unter 

0 800/10 00 48 00 (kostenloses 

Servicetelefon), im Internet: 

www.deutsche-renten-versicherung.de 

oder per E-Mail: 

info@deutsche-rentenversicherung.de

●! gut zu wissen

Wichtige Hinweise zum neuen BFH­Urteil 

zur Doppelbesteuerungen von Renten 

finden Sie auf Seite 182.
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Steuerpflichtiger Anteil gesetzl.  
Renten („Kohortentabelle“)

JAHR DES  
RENTENBEGINNS

BESTEUERUNGS- 
ANTEIL IN %

bis 2005 50

ab 2006 52

2007 54

2008 56

2009 58

2010 60

2011 62

2012 64

2013 66

2014 68

2015 70

2016 72

2017 74

2018 76

2019 78

2020 80

2021 81

2022 82

p Fortsetzung 

JAHR DES  
RENTENBEGINNS

BESTEUERUNGS- 
ANTEIL IN %

2023 83

2024 84

2025 85

2026 86

2027 87

2028 88

2029 89

2030 90

2031 91

2032 92

2033 93

2034 94

2035 95

2036 96

2037 97

2038 98

2039 99

2040 100

Für die Jahre bis einschließlich 2020 steigt der Besteuerungsanteil  

also um jeweils 2 %. Ab 2021 ist es jeweils 1 %.
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Abb. 7: Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Fortsetzung nächste Seite. 

Eine Bescheinigung von 2021 lag bei Drucklegung noch nicht vor.
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Beachten Sie bitte, dass Rentennachzah­ 

lungen für mehrere Jahre anders versteuert  

werden. Wenn Ihnen beispielsweise rück­

wirkend für mehrere Jahre eine Erwerbs­ 

minderungsrente bewilligt wird, sind mit­

unter auch in den Vorjahren Korrekturen vor­

zunehmen. Oft wird Ihnen nur ein Teil der 

Rentennachzahlung überwiesen. Zu viel  

gezahltes Arbeitslosen­ oder Krankengeld der 

vergangenen Jahre verlangen Arbeitsamt und 

Krankenkasse zurück. Eine Verrechnung er­

folgt meist direkt mit der Rentenstelle. Die 

Berichtigung, also anstatt der bisher berück­

sichtigten Progressionsleistungen Arbeitslo­

sen­ beziehungsweise Krankengeld nunmehr 

Rentenzahlungen, wird schnell übersehen 

und ist tatsächlich mühselig zu berechnen. 

Rentenbeginn (zur Ermittlung der Kohorte) 

ist dann auf jeden Fall das rückliegende Jahr, 

für das erstmalig die Rente bewillig wurde. 

Im Zweifel sollten Sie wirklich fachkundige 

Hilfe in Anspruch nehmen.

Zertifizierte Basisrenten 
(Rürup-Renten)

Die eigenen zertifizierten Basisrentenver­

träge, sogenannte Rürup­Renten, sind voll­

ständig von Ihnen selbst finanziert worden 

und werden dennoch exakt so versteuert wie 

eine gesetzliche Rente – wie zuvor beschrie­

ben. Zertifizierte Basisrentenverträge wer­

den in der Regel von Selbstständigen, nicht 

rentenversicherungspflichtigen Berufstäti­

gen zur privaten Altersversorgung abge­

schlossen. Über die Zertifizierung stellt der 

Gesetzgeber sicher, dass die Ansparungen 

ausschließlich für die Sicherung im Alter ge­

nutzt werden. Es kann sich durchaus lohnen, 

auch noch einige wenige Jahre vor Renten­

beginn in eine Rürup­Rente einzuzahlen. Die 

Beträge sind als Sonderausgaben steuermin­

dernd absetzbar. Bis 2014 war der jährliche 

steuerlich zu berücksichtigende Höchst­ 

betrag auf 20.000  € pro Steuerpflichtigem  

begrenzt. Zwischenzeitlich steigt der Höchst­
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In diesem Kapitel beschreiben wir, was alles zu den 

sonstigen Einkünften zählt – auch Ihre gesetzliche  

Rente – und wie die Rentenfreibeträge ermittelt werden.

Welche sonstigen  
Einkünfte haben Sie? 

IIn der 7. und letzten Einkunftsart (p Seite 

15) ist unter dem Oberbegriff „sonstige Ein­

künfte“ alles zusammengefasst, was auch 

noch der Besteuerung unterliegt, beispiels­

weise:

„§ 22 EStG Arten der sonstigen Einkünfte 

Sonstige Einkünfte sind […] 

1.a) aa) Leibrenten und andere Leistun­

gen, die aus der gesetzlichen Renten­

versicherung, den landwirtschaftlichen 

Alterskassen, den berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen […] 

bb) [...] bei denen in den einzelnen  

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des 

Rentenrechts enthalten sind. Auf  

Antrag auch für Leibrenten […] bis 

31.12.2004 […]. 

Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags­ 

anteil) ist aus der nachstehenden  

Tabelle zu entnehmen.

1a. Einkünfte aus Unterhaltsleistungen, 

soweit sie nach § 10 (1) Nr.1 vom Geber 

abgezogen werden können […]

 

2. Einkünfte aus privaten Veräuße­

rungsgeschäften im Sinne des § 23.[…] 

 

3. […] Einkünfte aus gelegentlichen Ver­

mittlungen und aus der Vermietung  

beweglicher Gegenstände. Solche Ein­

künfte sind nicht einkommensteuer­

pflichtig, wenn sie weniger als 256,­ € 

im Kalenderjahr betragen haben. Über­

steigen die Werbungskosten die Ein­

nahmen, so darf der übersteigende  

Betrag bei der Ermittlung des Einkom­

mens nicht ausgeglichen werden […]. 

[…]

5. Leistungen aus Altersvorsorgever­ 

trägen […].“
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Rente ist nicht gleich Rente

Fast alle Renten werden Ihnen als „Brutto­ 

Renten“ bescheinigt, jedoch als „Netto­Ren­

ten“ überwiesen. In der Regel wird vom Ren­

tenträger für Sie Kranken­ und Pflegever­ 

sicherung einbehalten. Diese gezahlten Bei­

träge sind steuerlich „Sonderausgaben“ (p 

Seite 108, Sonderausgaben) und als solche 

auf der Anlage Vorsorgeaufwand einzutra­

gen. Zur Berechnung der steuerpflichtigen 

Rentenanteile gehen Sie stets von den Brut­

to­Renten­Werten aus.

Gesetzliche Renten

Bei der Papier­Steuererklärung werden alle 

Eintragungen zu diesen Renten in der An-

lage R (Musterformular p Seite 212 f.) ge­

macht. Ehepartner füllen jeweils ein eigenes 

Formular R aus. Mit der ersten Rubrik sind, 

vereinfacht ausgedrückt, die „normalen“ ge­

setzlichen Renten gemeint. Während der lan­

gen Jahre Ihrer Berufstätigkeit haben Sie und 

Ihr Arbeitgeber die Beiträge zur Rentenver­

sicherung jeweils zur Hälfte einbezahlt. Bis 

2005 waren diese Renten bei der Auszahlung 

meist steuerfrei. Ab 2005 werden nun auch 

diese Renten besteuert, und zwar schritt­

weise bis zum Jahr 2040 nach dem sogenann­

ten Kohortenprinzip. Eine „Kohorte“ war 

einst eine militärische Einheit im antiken 

Römischen Reich – eine genau definierte ge­

schlossene Gruppe von Kriegern. Die Eintei­

lung der Rentner erfolgt auch in Einheiten. 

Die erste Kohorte bilden die Rentner, die be­

reits vor oder in 2005 Rente bezogen haben. 

Die zweite Kohorte sind die Rentner mit Ren­

tenbeginn 2006, die dritte Kohorte die „Neu­

rentner“ aus dem Jahr 2007 usw. bis 2040 (p 

Tabelle Seite 65).

Durch dieses ausgefeilte System sollen stu­

fenweise auch die gesetzlichen Renten der 

„nachgelagerten Besteuerung“ unterworfen 

werden. Nachgelagert bedeutet, die Besteu­

erung erfolgt jeweils in dem Jahr, in dem die 

Beträge auch zur Auszahlung kommen. Ähn­

lich wie der Versorgungsfreibetrag der Pen­

sionen (p Seite 45) abgeschmolzen wird, 

wird bei den gesetzlichen Renten der Besteu­

erungsanteil jährlich um ein bis zwei Pro­

zentpunkte erhöht. Durch das Kohorten­ 

prinzip wird – abhängig vom Jahr des Ren­

tenbeginns – Ihr steuerfreier Anteil der Rente 

ermittelt. Für die Rentner mit Rentenbeginn 

in 2005 (oder früher) bleiben 50 Prozent der 

gesetzlichen Rente frei – und zwar bis zum 

Ende dieser Rentenzahlungen. Eine Rent­

ner­Kohorte hat also jeweils den Prozentsatz 

des steuerpflichtigen Rentenanteils gemein­

sam. Diesen Besteuerungsanteil sehen Sie in 

der Tabelle (p Seite 65). Die Rentner­Kohorte 

2040 muss demnach die Rente zu 100 Pro­

zent der Steuer unterwerfen. Die steuerfreien 
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Beträge werden sozusagen bis zum Ende der 

Rentenzahlungen „eingefroren“. Sie werden 

anteilig sogar weitergeführt bei Hinterblie­

benenrenten (Witwer­/Witwenrenten). Jahr 

des Rentenbeginns ist dann jeweils das Jahr, 

in dem die Ursprungsrente begonnen hat.

Beispiel:  

p  Rentenbeginn 2003 (Kohorte 2005)  

mit Rentenzahlung in 2005: 

18.000 € x 50 % = steuerpflichtiger  

Anteil 9.000 €; steuerfreier Anteil  

somit auch 9.000 €.

p  Rentenbeginn 1.1.12 (Kohorte 2012)  

mit Rentenzahlung in 2012:

 18.000 € x 64 % = steuerpflichtiger  

  Anteil 11.520 €; somit steuerfreier  

Anteil nur noch 6.480 €.

p  Rentenbeginn 1.1.19 (Kohorte 2019)  

mit Rentenzahlung in 2019: 

18.000 € x 78 % = steuerpflichtiger  

Anteil 14.040 €; somit steuerfreier  

Anteil nur noch 3.960 €. 

Sobald Sie wissen, welcher Rentner­Kohorte 

Sie angehören, können Sie Ihren persön­ 

lichen Freibetrag ermitteln. Die Renten­ 

erhöhungen unterliegen einer besonderen 

Berechnung. Es hilft leider gar nicht, anhand 

Ihrer Kontoauszüge die ausgezahlte Rente zu 

ermitteln. Sie benötigen den Brutto­Renten­

betrag und noch etliche weitere Angaben.   
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Ab 2020 ist das Formular „R“ neu gestaltet 

worden. Dort werden nur noch die gesetz­

lichen Renten aus der gesetzlichen Renten­

versicherung, der landwirtschaftlichen Al­

terskasse und den berufsständischen Versor­

gungseinrichtungen eingetragen. Hinzu   

kommen eigene, zertifizierte Basisrenten­

verträge (Rürup­Verträge) sowie sonstige pri­

vate Leib renten aus dem Inland (p Seite 69).

Für derartige Renten aus dem Ausland 

gibt es das neue Formular R­AUS (p Seite 

214 f.). Dieses Formblatt ähnelt dem Formu­

lar „R“ – allerdings sind keine Felder grün 

hinterlegt. Das bedeutet, es werden keine 

Zah len elektronisch an das Finanzamt über­

mittelt. 

Wenn Sie sich von Ihrer Rentenanstalt 

alljährlich eine Bescheinigung für die Steuer 

zuschicken lassen (p Abbildung Seite 66 f.), 

haben Sie es mit den Eintragungen bei der 

Steuererklärung recht einfach. Die Beschei­

nigungen von den gesetzlichen Rentenver­

sicherungsträgern erhalten Sie beim ersten 

Mal nur auf Anforderung. Das kostet Sie ein­

malig etwas Mühe, weil für jede Rente eine 

eigene Bescheinigung geordert werden muss; 

beispielsweise Witwenrente bei der Bundes­ 

knappschaft, eigene gesetzliche Rente bei der 

Deutschen Rentenversicherung Westfalen 

usw. Sie können die Bescheinigung telefo­

nisch, meist über eine 0800er­Hotline, oder 

per E­Mail anfordern. Wenn aber einmal Ihre 

Bestellung der Jahresbescheinigung für die 

Steuer korrekt bearbeitet wurde, erfolgt die 

Zusendung in den Folgejahren in der Regel 

reibungslos. Der Aufwand lohnt sich, denn 

auf der Jahresbescheinigung für das Finanz­

amt sind Art der Rente, Rentenbeginn, Jah­

resbruttorente, Anpassungsbetrag, Kranken­ 

und Pflegekassenbeiträge aufgeführt. Es wer­

den Ihnen sogar die entsprechenden Zeilen 

in der Anlage R zur Eintragung bei der Steu­

ererklärung „mitgeliefert“. Es gibt noch wei­

tere Rentenbescheinigungen, die mitunter 

irrtümlich verschickt werden. Die sind je­

doch für Ihre Steuererklärung wenig hilf­

reich: Sie benötigen die „Mitteilung zur Vor­

lage beim Finanzamt“. 

P  Tipp Deutsche Rentenversicherung 

Informationen zu Ihrer persönlichen 

Rente erhalten Sie unter 

0 800/10 00 48 00 (kostenloses 

Servicetelefon), im Internet: 

www.deutsche-renten-versicherung.de 

oder per E-Mail: 

info@deutsche-rentenversicherung.de

●! gut zu wissen

Wichtige Hinweise zum neuen BFH­Urteil 

zur Doppelbesteuerungen von Renten 

finden Sie auf Seite 182.
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Steuerpflichtiger Anteil gesetzl.  
Renten („Kohortentabelle“)

JAHR DES  
RENTENBEGINNS

BESTEUERUNGS- 
ANTEIL IN %

bis 2005 50

ab 2006 52

2007 54

2008 56

2009 58

2010 60

2011 62

2012 64

2013 66

2014 68

2015 70

2016 72

2017 74

2018 76

2019 78

2020 80

2021 81

2022 82

p Fortsetzung 

JAHR DES  
RENTENBEGINNS

BESTEUERUNGS- 
ANTEIL IN %

2023 83

2024 84

2025 85

2026 86

2027 87

2028 88

2029 89

2030 90

2031 91

2032 92

2033 93

2034 94

2035 95

2036 96

2037 97

2038 98

2039 99

2040 100

Für die Jahre bis einschließlich 2020 steigt der Besteuerungsanteil  

also um jeweils 2 %. Ab 2021 ist es jeweils 1 %.
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Abb. 7: Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Fortsetzung nächste Seite. 

Eine Bescheinigung von 2021 lag bei Drucklegung noch nicht vor.
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Beachten Sie bitte, dass Rentennachzah­ 

lungen für mehrere Jahre anders versteuert  

werden. Wenn Ihnen beispielsweise rück­

wirkend für mehrere Jahre eine Erwerbs­ 

minderungsrente bewilligt wird, sind mit­

unter auch in den Vorjahren Korrekturen vor­

zunehmen. Oft wird Ihnen nur ein Teil der 

Rentennachzahlung überwiesen. Zu viel  

gezahltes Arbeitslosen­ oder Krankengeld der 

vergangenen Jahre verlangen Arbeitsamt und 

Krankenkasse zurück. Eine Verrechnung er­

folgt meist direkt mit der Rentenstelle. Die 

Berichtigung, also anstatt der bisher berück­

sichtigten Progressionsleistungen Arbeitslo­

sen­ beziehungsweise Krankengeld nunmehr 

Rentenzahlungen, wird schnell übersehen 

und ist tatsächlich mühselig zu berechnen. 

Rentenbeginn (zur Ermittlung der Kohorte) 

ist dann auf jeden Fall das rückliegende Jahr, 

für das erstmalig die Rente bewillig wurde. 

Im Zweifel sollten Sie wirklich fachkundige 

Hilfe in Anspruch nehmen.

Zertifizierte Basisrenten 
(Rürup-Renten)

Die eigenen zertifizierten Basisrentenver­

träge, sogenannte Rürup­Renten, sind voll­

ständig von Ihnen selbst finanziert worden 

und werden dennoch exakt so versteuert wie 

eine gesetzliche Rente – wie zuvor beschrie­

ben. Zertifizierte Basisrentenverträge wer­

den in der Regel von Selbstständigen, nicht 

rentenversicherungspflichtigen Berufstäti­

gen zur privaten Altersversorgung abge­

schlossen. Über die Zertifizierung stellt der 

Gesetzgeber sicher, dass die Ansparungen 

ausschließlich für die Sicherung im Alter ge­

nutzt werden. Es kann sich durchaus lohnen, 

auch noch einige wenige Jahre vor Renten­

beginn in eine Rürup­Rente einzuzahlen. Die 

Beträge sind als Sonderausgaben steuermin­

dernd absetzbar. Bis 2014 war der jährliche 

steuerlich zu berücksichtigende Höchst­ 

betrag auf 20.000  € pro Steuerpflichtigem  

begrenzt. Zwischenzeitlich steigt der Höchst­
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